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5. Übernahmerelevante Angaben gemäß § 289a 
HGB und § 315a HGB 

5.1 Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals, mit Aktien 
verbundene Rechte und Pflichten/Beschränkungen, die die 
Übertragung von Aktien betreffen

Das Grundkapital beträgt seit dem 31. Dezember 2018 unverändert 53.840.000,00 € und ist in 

53.840.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt eine 

Stimme.

Neu ausgegebene Aktien lauten ebenfalls auf den Inhaber, soweit bei der Ausgabe nichts ande-

res festgelegt wird. Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen bei 

der Gesellschaft nicht.

Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend von § 60 

Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) festgesetzt werden. 

Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine 

bestimmt der Vorstand. Die Gesellschaft kann insbesondere auch mehrere Stückaktien in einer 

Aktienurkunde zusammenfassen (Sammelurkunden). Der Anspruch der Aktionäre auf (Einzel)

Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen. 

5.2 Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung 
von Aktien betreffen

Dem Vorstand der Dermapharm Holding SE sind keine die Stimmrechte oder die Übertragung 

von Aktien betreffende Beschränkungen bekannt.

5.3 Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 
10 % der Stimmrechte überschreiten

Dem Vorstand ist aufgrund der zugegangenen Mitteilungen über bedeutende Stimmrechtsan-

teile gemäß §§ 21, 22 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) oder gemäß §§ 33, 34 WpHG sowie 

über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 der Missbrauchsverordnung das 

Bestehen der folgenden direkten oder indirekten Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft 

bekannt, die 10 % der Stimmrechte überschreiten:

Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald, Deutschland – 

81,5 % Anteil am Stimmrecht.

Mitteilungen über entsprechende Geschäfte ab dem 9. Februar 2018 sind im Internet unter 

https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/pflichtveroeffentlichungen/ veröffentlicht.

5.4 Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse 
verleihen

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen bei der Gesellschaft nicht. 

5.5 Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am 
Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht 
unmittelbar ausüben

Die am Kapital der Dermapharm Holding SE beteiligten Arbeitnehmer können die ihnen aus den 

Aktien zustehenden Kontrollrechte unmittelbar nach den Bestimmungen der Satzung und des 

Gesetzes ausüben.

5.6 Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung 
über die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des 
Vorstandes und über die Änderung der Satzung

Die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern sind in den §§ 84 und 85 AktG ge-

regelt. Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre bestellt. 

Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, 

ist zulässig. Der Vorstand wird ausschließlich nach den gesetzlichen Vorschriften bestellt und 

abberufen (§§ 84, 85 AktG). 
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§ 7 der Satzung sieht für die Bestellung und Abberufung einzelner oder sämtlicher Mitglieder 

des Vorstands keine Sonderregelungen vor. Für die Bestellung und Abberufung ist allein der 

Aufsichtsrat zuständig. Er bestellt Vorstandsmitglieder auf höchstens fünf Jahre. Wiederbestel-

lungen sind möglich. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der 

Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des 

Vorstands oder einen Sprecher des Vorstands bestellen. Er kann ferner einen stellvertretenden 

Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Sprecher bestellen. Bei der Beschlussfassung des Vorstands 

hat der Vorsitzende bzw. Sprecher des Vorstands im Falle der Stimmengleichheit abweichend 

von Art. 50 Abs. 2 SE-VO kein Stichentscheidungsrecht.

Die Änderung der Satzung ist in den §§ 133 ff., 179 ff. AktG geregelt. Diese erfordert grund-

sätzlich einen Beschluss der Hauptversammlung. Der Beschluss der Hauptversammlung bedarf 

einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundka-

pitals umfasst. Die Satzung kann eine andere Kapitalmehrheit, für eine Änderung des Gegen-

stands des Unternehmens jedoch nur eine größere Kapitalmehrheit bestimmen.

Gemäß § 16 der Satzung ist der Aufsichtsrat jedoch befugt, Änderungen der Satzung zu be-

schließen, die nur deren Fassung betreffen.

5.7 Befugnisse des Vorstandes Aktien auszugeben oder 
zurückzukaufen

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-

schaft bis zum 13. Juni 2028 (einschließlich) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder 

mehrmals um insgesamt bis zu 16.152.000,00 € durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lauten-

der Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 

Aktienausgabe festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch ab-

weichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden. Die neuen Aktien können insbesondere 

auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres 

ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinn- 

verwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch 

nicht gefasst worden ist.

Den Aktionären ist grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewäh-

ren. Das Bezugsrecht kann dabei auch ganz oder teilweise als mittelbares Bezugsrecht im Sinne 

von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG ausgestaltet werden.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre nach näherer Maßgabe der folgenden Bestimmungen ganz oder teilweise auszu-

schließen:

a.	 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugs-

recht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht der Aktionäre auch insoweit auszu-

schließen, wie dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder 

Optionsrechten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Wandel- 

genussrechten, die von der Gesellschaft oder einem in- oder ausländischen Unternehmen, 

an dem die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des 

Kapitals beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, bzw. den hieraus im Falle eines eige-

nen Wandlungsrechts der Gesellschaft Verpflichteten ein Bezugsrecht in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Er-

füllung einer Wandlungs- oder Optionspflicht zustünde.

b.	 Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhun-

gen gegen Bareinlagen das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bestehen-

den Aktien nicht wesentlich unterschreitet und die in Ausnutzung dieser Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 10 % sind neue und bestehende 

Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf-

grund einer anderweitigen Ermächtigung gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden; ferner sind 

Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrech-

ten bzw. zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten aus Wandel- oder Options-

schuldverschreibungen oder aus Wandelgenussrechten ausgegeben werden bzw. noch aus-

gegeben werden können, soweit die Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-

gegeben werden.
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c.	 Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage im Rah-

men von Beteiligungsprogrammen und/oder im Rahmen einer aktienbasierten Vergütung 

ausgegeben werden sollen und hierfür keine anderweitige Ermächtigung zum Bezugsrechts-

ausschluss verwendet wird. Die Ausgabe darf dabei nur an Personen erfolgen, die an dem 

Beteiligungsprogramm als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, als Mitglied der Ge-

schäftsführung eines von ihr abhängigen Unternehmens oder als Mitarbeiter der Gesell-

schaft oder eines von ihr abhängigen Unternehmens teilnehmen bzw. denen die aktienba-

sierte Vergütung als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, als Mitglied der Geschäftsführung 

eines von ihr abhängigen Unternehmens oder als Mitarbeiter der Gesellschaft oder eines von 

ihr abhängigen Unternehmens gewährt wird bzw. wurde, oder an Dritte, die solchen Perso-

nen das wirtschaftliche Eigentum und/oder die wirtschaftlichen Früchte aus den Aktien 

überlassen und/oder (unmittelbar oder mittelbar) im alleinigen Anteilsbesitz solcher Perso-

nen stehen. Die Ausgabe der neuen Aktien kann dabei insbesondere auch zu vergünstigten 

Bedingungen (unter Einschluss einer Ausgabe zum geringsten Ausgabebetrag im Sinne von 

§ 9 Abs. 1 AktG) und/oder gegen Einlage von Vergütungsansprüchen erfolgen. Die neuen 

Aktien können dabei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach § 

53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmens ausge-

geben werden, das diese Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie den vorstehend ge-

nannten Personen anzubieten. Die in Ausnutzung dieser Ermächtigung zum Bezugsrechts-

ausschluss ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 10 % ist der Nennbetrag eines 

für Zwecke des § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG beschlossenen bedingten Kapitals der Gesellschaft 

anzurechnen. Soweit im Rahmen dieser Ermächtigung Vorstandsmitgliedern der Gesell-

schaft Aktien gewährt werden sollen, entscheidet entsprechend der aktienrechtlichen Zu-

ständigkeitsverteilung über die Zuteilung der Aufsichtsrat der Gesellschaft.

d.	 Der Vorstand ist schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapitalerhö-

hungen gegen Sacheinlagen – insbesondere zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, im Rahmen von Unternehmens-

zusammenschlüssen und/oder zum Zwecke des Erwerbs sonstiger Vermögensgegenstände 

einschließlich Rechten und Forderungen – das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Das Grundkapital ist um insgesamt bis zu 10.768.000,00 € durch Ausgabe von insgesamt bis zu 

10.768.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2023). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw. Gläu-

biger von Wandelschuldverschreibungen sowie an Inhaber von Optionsrechten aus Options-

schuldverschreibungen, die aufgrund Ermächtigung gemäß Beschluss der Hauptversammlung 

vom 14. Juni 2023 bis zum 13. Juni 2028 (einschließlich) von der Gesellschaft oder einem in- 

oder ausländischen Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der 

Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden können. Sie wird nur 

durchgeführt, soweit von den Wandlungs- oder Optionsrechten aus den vorgenannten Schuld-

verschreibungen tatsächlich Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen 

Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung 

eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorge-

nannten Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14. Juni 2023 jeweils zu be-

stimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-

schäftsjahres an, in dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder 

durch die Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil. Sie 

nehmen statt dessen bereits von Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres am 

Gewinn der Gesellschaft teil, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinnver-

wendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch 

nicht gefasst worden ist. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 14. Juni 2023 ist der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ferner bis zum 13. Juni 2028 ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eigene 

Aktien mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses zu erwerben und zu verwenden. Die 

Hauptversammlung hat den Vorstand außerdem zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Er-

werbs eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts- bzw. Andienungsrechts der Aktionäre 

ermächtigt.
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5.8 Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter 
der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines 
Übernahmeangebots stehen

Finanzierungsvereinbarungen

Die Dermapharm AG ist als Kreditnehmerin Partei eines in 2019 abgeschlossenen Schuldschein-

darlehens mit laufzeitbedingten Fristigkeiten bis 2024, 2026 und 2029. Gemäß den Bestim-

mungen der Finanzierungsvereinbarungen sind die gewährenden Darlehensgeber – jeweils ein-

zeln oder in ihrer Gesamtheit – berechtigt, sofern ein Kontrollwechsel eingetreten ist, mit 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tagen durch schriftliche Mitteilung an die Darlehens-

nehmerin das Darlehen zum Nennbetrag (jeweils zuzüglich bis zum Rückzahlungstermin auf-

gelaufener Zinsen) in Höhe ihrer jeweiligen Beteiligung am Gesamtnennbetrag des Darlehens 

zu kündigen. Ein Kontrollwechsel liegt vor, sofern Herr Wilhelm Beier alleine oder zusammen 

mit Frau Elisabeth Beier und/oder Herrn Michael Beier direkt oder indirekt nicht länger mehr als 

50 % der Kapitalanteile und/oder stimmberechtigten Anteile an der Dermapharm Holding SE 

halten und die Möglichkeit besitzen, die Geschäftsleitung der Dermapharm Holding SE zu be-

nennen.

Dermapharm hat in 2019 zur langfristigen Finanzierung des Neubaus einer Produktions- und 

Verwaltungsstätte der Melasan Produktions- und Vertriebsgesellschaft m.b.H. in Österreich, ei-

nen Abstattungskreditvertrag mit einer österreichischen Bank aufgenommen. Gemäß den Be-

stimmungen der Finanzierungsvereinbarung ist der gewährende Darlehensgeber berechtigt, 

den Kredit mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen, wenn sich die Kontrolle am Kreditnehmer 

ändern sollte. Kontrolle bedeutet, dass eine Person oder Gruppe von Personen, die gemeinsam 

handelt, direkt oder indirekt mehr als 50 % der Anteile und/oder der Stimmrechte am Kredit-

nehmer hält.

Dermapharm hat zur langfristigen Finanzierung der strategischen Konzernentwicklung im De-

zember 2022 einen Konsortialkreditvertrag mit Darlehens- und revolvierenden Tranchen über in 

Summe 1.050.000.000,00 € abgeschlossen. Die Mittel aus diesem Vertrag wurden sowohl zur 

Refinanzierung der ausstehenden Ziehungen unter dem bestehenden Konsortialdarlehen vom 

19. Juni 2019 über 500.000.000,00 € verwendet als auch zur Finanzierung der Akquisition der 

Arkopharma-Gruppe. Gemäß den Bestimmungen der Finanzierungsvereinbarung werden, so-

fern ein Kontrollwechsel eingetreten ist, die unter dem Konsortialkreditvertrag ausgereichten 

Mittel zum Nennbetrag fällig gestellt und sind innerhalb von 10 Bankarbeitstagen (jeweils zu-

züglich der bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen Zinsen und sonstigen unter dem Kredit-

vertrag ausstehenden Beträgen) zurückzuzahlen. Ein Kontrollwechsel liegt vor, sofern Herr Wil-

helm Beier alleine oder zusammen mit Frau Elisabeth Beier und Herrn Michael Beier, direkt oder 

indirekt nicht länger mehr als 50 % der Kapitalanteile oder stimmberechtigten Anteile an der 

Dermapharm Holding SE hält und die Möglichkeit besitzt, die Geschäftsleitung der Derma-

pharm Holding SE zu benennen.

Die Ausübung dieser Kündigungsrechte könnten - sofern keine Refinanzierung der vom Kont-

rollwechsel betroffenen Finanzierungsvereinbarungen gewährleistet werden kann - die Finanzie-

rung des laufenden Geschäftsbetriebs des Konzerns zumindest vorübergehend beeinträchtigen.

Vertriebsvereinbarungen

Die Dermapharm hat den üblichen Gepflogenheiten im Geschäftsverkehr entsprechend, in un-

wesentlichem Umfang Bezugsbindungs- bzw. Distributionsverträge abgeschlossen, die einseiti-

ge oder beidseitige Kündigungsmöglichkeiten im Falle eines Kontrollwechsels vorsehen. Kont-

rollwechsel bedeutet, dass eine Person oder eine Gruppe von Personen, die gemeinsam handelt, 

bedeutende Anteile und/oder Stimmrechte am Vertragspartner veräußert.

Die Ausübung dieser Kündigungsrechte könnte den Vertrieb des laufenden Geschäftsbetriebs 

der Dermapharm zumindest vorübergehend in geringem Umfang beeinträchtigen.

Vereinbarungen mit den Mitgliedern des Vorstands

Vereinbarungen mit den Mitgliedern des Vorstands, die unter der Bedingung eines Kontroll-

wechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, hat die Gesellschaft nicht getroffen.

5.9 Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für 
den Fall eines Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des 
Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind

Entschädigungsvereinbarungen mit den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern für den 

Fall eines Übernahmeangebots hat die Gesellschaft nicht getroffen.
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